
 
 

Information 
Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung und 

Loyalitätserklärung 
 
Freiheitliche demokratische Grundordnung 
 
Die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland ist eine Staatsform, die keine Gewalt- und Willkürherrschaft kennt. Die Staatsgewalt wird 
vom Volke über die von ihm gewählten Vertreterinnen und Vertreter ausgeübt. Sie beinhaltet einen 
Rechtsstaat, der Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit jedes Einzelnen schützt.  
 
Was bedeutet dies konkret? 
 
Die freiheitliche demokratische Grundordnung ist Grundlage für das friedliche Zusammenleben der 
Menschen in Deutschland. In diesem Begriff werden die Wertvorstellungen des Grundgesetzes 
zusammengefasst. Zu den grundlegenden Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
zählen insbesondere: 
 

• Achtung der Menschenrechte 
Hierzu gehört das Recht jedes Menschen auf Leben, körperliche Unversehrtheit, freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit und Gleichbehandlung wie z.B. den Zugang zu Informationen, Bildung und 
Beruf, Recht auf freie Meinungsäußerung, Freiheit des Glaubens. Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt. Der Staat hat die Grundrechte jeder und jedes Einzelnen zu schützen, auch 
gegen andere Menschen, Vereinigungen und Organisationen. Jede und Jeder hat auch das 
Recht sich gegen Beeinträchtigungen durch den Staat zu wehren.  

 
• Demokratie und Volksherrschaft 

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das Volk bestimmt in allgemeinen, unmittelbaren, freien, 
gleichen und geheimen Wahlen Vertreterinnen und Vertreter in Europa, im Bund, in den Ländern 
und in den Gemeinden. Diese nehmen die Interessen der Ebene wahr für die sie gewählt wurden 
und treffen die Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip.  

 
• Gewaltenteilung 

Der Grundsatz der Gewaltenteilung dient der Hemmung und Kontrolle staatlicher Macht. Die vom 
Volk ausgehende Staatsgewalt wird durch besondere Organe der Gesetzgebung (Parlament), 
der vollziehenden Gewalt (Regierungen und Verwaltungen) und der Rechtsprechung (Gerichte) 
ausgeübt. Die Parlamente kontrollieren die Arbeit der Regierung. 
 

• Rechtsstaatsprinzip 
Dieses Prinzip gewährleistet die Bindung der Parlamente an die verfassungsmäßige Ordnung 
und von Regierungen, Verwaltungen und Rechtsprechung an Gesetz und Recht. Maßnahmen 
die in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger eingreifen benötigen grundsätzlich eine gesetzliche 
Grundlage, die diese Maßnahmen zulässt oder erlaubt. Jeder Bürgerin und jedem Bürger steht 
der Weg zu den Gerichten offen. 
 

• Unabhängigkeit der Gerichte 
Die Gerichte sind unabhängig. Sie dürfen von Regierungen und Parlamenten nicht kontrolliert 
werden. Die Richterinnen und Richter sind bei der Rechtsanwendung nur ihrem Gewissen 
verpflichtet. Jede Bürgerin und jeder Bürger hat Anspruch auf einen fairen Prozess. 
 

• Mehrparteienprinzip und Chancengleichheit der politischen Parteien 
Wesentliches Merkmal der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist, dass es 
verschiedene Parteien gibt. Alle Parteien haben die gleichen Chancen, ihre politischen 
Vorstellungen umzusetzen. Gründung, Bestand und Arbeit der Parteien sind frei von staatlichen 
Einflüssen und Eingriffen. Bei Wahlen haben alle Parteien die gleichen Möglichkeiten für sich zu 
werben und gewählt zu werden. Durch das Mehrparteienprinzip wird die Meinungsvielfalt im 
öffentlichen Leben gewährleistet.  



 
• Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition 

Die Opposition bildet das politische Gegengewicht zur Regierung und hat die Aufgabe sie zu 
kontrollieren. Sie kann Gesetzentwürfe einbringen. Die Regierung darf die Opposition in ihrer 
Arbeit nicht behindern.  

 
Für Ihre Einbürgerung ist es wichtig, dass Sie die Elemente der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung verstanden und akzeptiert haben. Bitte stellen Sie Fragen, wenn Ihnen dabei noch etwas 
unklar ist. 
 
Mit Ihrer Unterschrift bekennen Sie sich zu den Grundwerten der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Durch Ihre Unterschrift erklären Sie aber auch, dass 
 
 Sie keine Bestrebungen unterstützen oder selbst verfolgen und auch nicht unterstützt oder 

verfolgt haben, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten,  
 Ihre Handlungen nicht gegen den Bestand der Bundesrepublik Deutschland oder eines seiner 

Bundesländer gerichtet sind,  
 Sie die Amtsausübung der gewählten Organe des Bundes oder eines Landes nicht behindern 

werden und  
 Sie die auswärtigen Belange der Bundesrepublik Deutschland nicht durch Ausübung von Gewalt 

oder durch Vorbereitung solcher Handlungen gefährden wollen. 
 
Des Weiteren wird Ihnen eine Liste extremistischer Organisationen vorgelegt. Diese müssen Sie sich 
vollständig durchlesen und angeben, ob Sie entweder „bisher keiner der genannten Organisationen 
angehört oder sie unterstützt haben“ oder „in der Zeit von…bis…der (Organisation) angehört oder 
unterstützt haben“ oder „seit...der (Organisation) angehören“ 
 
Mündliches feierliches Bekenntnis 
Vor der Übergabe der Einbürgerungsurkunde müssen Sie zusätzlich zum schriftlich abzugebenden 
Bekenntnis mündlich Folgendes feierlich erklären:  
 

„Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik 
Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte.“ 

 
Dieses feierliche Bekenntnis soll das zuvor schriftlich geleistete Bekenntnis zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung bekräftigen. 
 



§ 9 StAG 
(1) Ehegatten oder Lebenspartner Deutscher sollen unter den Voraussetzungen des § 8 eingebürgert werden, wenn sie ihre 
bisherige Staatsangehörigkeit verlieren oder aufgeben oder ein Grund für die Hinnahme von Mehrstaatigkeit nach Maßgabe von 
§ 12 vorliegt, es sei denn, dass sie nicht über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen (§ 10 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 6 und Abs. 4) und keinen Ausnahmegrund nach § 10 Abs. 6 erfüllen. 
 
(2) Die Regelung des Absatzes 1 gilt auch, wenn die Einbürgerung bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Tod des deutschen 
Ehegatten oder nach Rechtskraft des die Ehe auflösenden Urteils beantragt wird und dem Antragsteller die Sorge für die 
Person eines Kindes aus der Ehe zusteht, das bereits die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. 
 
(3) (weggefallen) 
 
§ 8 StAG 
(1) Ein Ausländer, der rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, kann auf seinen Antrag eingebürgert werden, 
wenn seine Identität und Staatsangehörigkeit geklärt sind und er 
 

1. handlungsfähig nach § 37 Absatz 1 Satz 1 oder gesetzlich vertreten ist, 
2. weder wegen einer rechtswidrigen Tat zu einer Strafe verurteilt noch gegen ihn auf Grund seiner Schuldunfähigkeit eine 

Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet worden ist, 
3. eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen gefunden hat, 
4. sich und seine Angehörigen zu ernähren imstande ist und 

 
seine Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse gewährleistet ist. 
 
(2) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und 4 kann aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Vermeidung einer besonderen Härte abgesehen werden. 
 
§ 11 StAG 
Die Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn 
 
1. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder 

verfolgt oder unterstützt hat, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der 
Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder die durch die Anwendung 
von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland 
gefährden, es sei denn, der Ausländer macht glaubhaft, dass er sich von der früheren Verfolgung oder Unterstützung 
derartiger Bestrebungen abgewandt hat, oder  

2. nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 oder 4 des Aufenthaltsgesetzes ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse 
vorliegt. 
 

Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für Ausländer im Sinne des § 1 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes und auch für Staatsangehörige 
der Schweiz und deren Familienangehörige, die eine Aufenthaltserlaubnis auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
andererseits über die Freizügigkeit besitzen. 
 
§ 16 StAG 
Die Einbürgerung wird wirksam mit der Aushändigung der von der zuständigen Verwaltungsbehörde ausgefertigten 
Einbürgerungsurkunde. Vor der Aushändigung ist folgendes feierliches Bekenntnis abzugeben: "Ich erkläre feierlich, dass ich 
das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden 
könnte."; § 10 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 



VAH-StAG 
9.1.2.1 Allgemeine Anforderungen 
Erforderlich ist in der Regel ein Aufenthalt im Inland von drei Jahren. Nach einer Unterbrechung des Aufenthalts können frühere 
Aufenthalte im Inland bis zu zwei Dritteln der geforderten Aufenthaltsdauer angerechnet werden (vergleiche Nummer 12b.2).  
Die eheliche Lebensgemeinschaft oder partnerschaftliche Lebensgemeinschaft des Einbürgerungsbewerbers mit dem 
deutschen Ehegatten oder Lebenspartner muss im Zeitpunkt der Einbürgerung seit zwei Jahren bestehen. Dieser muss in 
dieser Zeit deutscher Staatsangehöriger oder Statusdeutscher gewesen sein. 
 
Der Einbürgerungsbewerber muss die in Nummer 8.1.2.3, 8.1.2.4 und 8.1.2.5 aufgeführten Erfordernisse erfüllen. 
 
8.1.2.5 Staatsbürgerliche Kenntnisse; Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung; Loyalitätserklärung 
Der Einbürgerungsbewerber soll Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland 
entsprechend § 10 Abs. 1 Nr. 7 besitzen (vergleiche Nummer 10.1.1.7). Deren Nachweis ist in der Regel durch eine 
Bescheinigung über einen erfolgreich bestandenen Einbürgerungstest erbracht (vergleiche Nummer 10.5). Zum Nachweis 
genügt auch der erfolgreiche Abschluss einer deutschen Hauptschule oder ein vergleichbarer oder höherer Abschluss einer 
deutschen allgemein bildendenden Schule. Kein Nachweis ist erforderlich bei Minderjährigen unter 16 Jahren und sonstigen 
nicht handlungsfähigen Personen im Sinne des § 80 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes (vergleiche Nummer 10.1.2) sowie bei 
Einbürgerungsbewerbern, die den Nachweis wegen ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung 
oder aufgrund ihres Alters nicht erbringen können (vergleiche Nummer 10.7). 
 
Im Rahmen des Ermessens sind jedoch noch weitere Ausnahmen möglich: z.B. bei Einbürgerungen aus besonderem Interesse 
(Nummer 8.1.3.5), bei Analphabeten, bei Personen über 60 Jahren mit mindestens zwölfjährigem Inlandsaufenthalt, bei 
ehemaligen deutschen Staatsangehörigen (vergleiche Nummer 8.1.3.3). 
 
Der Einbürgerungsbewerber muss nach seinem Verhalten in Vergangenheit und Gegenwart Gewähr dafür bieten, dass er sich 
zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennt. 
 
Erfüllt der Einbürgerungsbewerber einen der in § 11 aufgeführten Ausschlussgründe (vergleiche Nummer 11.1.1 bis 11.2) oder 
ist die politische Betätigung nach § 47 des Aufenthaltsgesetzes beschränkt oder untersagt worden, so kommt eine 
Einbürgerung nicht in Betracht. 
 
Hat der Einbürgerungsbewerber im Zeitpunkt der Einbürgerung das 16. Lebensjahr vollendet und ist er im Übrigen 
handlungsfähig im Sinne des § 80 des Aufenthaltsgesetzes, so hat er ein Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung und eine Loyalitätserklärung abzugeben, vergleiche Nummer 10.1.1.1. 
 
 
10.1.1.1 Zu Nummer 1 Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung; Loyalitätserklärung 
In der Regel bei der Beantragung der Einbürgerung, spätestens vor der Aushändigung der Einbürgerungsurkunde hat der 
Einbürgerungsbewerber folgendes Bekenntnis und folgende Erklärung abzugeben: 
 
„1. Ich bekenne mich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. 
Insbesondere erkenne ich an: 
 
a) das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, 

der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl zu wählen, 

b) die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung an Gesetz und Recht, 

c) das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition, 
d) die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung, 
e) die Unabhängigkeit der Gerichte, 
f) den Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und 
g) die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. 

 
2. Ich erkläre, dass ich keine Bestrebungen verfolge oder unterstütze oder verfolgt oder unterstützt habe, die 
 
a) gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 

gerichtet sind oder 
b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer 

Mitglieder zum Ziele haben oder 
c) durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik 

Deutschland gefährden.“  
 
Macht der Einbürgerungsbewerber glaubhaft, dass er sich von der früheren Verfolgung oder Unterstützung derartiger 
Bestrebungen abgewandt hat, so hat er folgendes Bekenntnis und folgende Erklärung abzugeben: 
 
„1. Ich bekenne mich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. 
Insbesondere erkenne ich an: 
 



a) das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, 
der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl zu wählen, 

b) die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung an Gesetz und Recht, 

c) das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition, 
d) die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung, 
e) die Unabhängigkeit der Gerichte, 
f) den Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und 
g) die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. 

 
2. Ich erkläre, dass ich keine Bestrebungen verfolge oder unterstütze, die 
 

a) gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
gerichtet sind oder  

b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer 
Mitglieder zum Ziele haben oder  

c) durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der 
Bundesrepublik Deutschland gefährden.  

 
Von der früheren Verfolgung oder Unterstützung derartiger Bestrebungen habe ich mich abgewandt.“ 
 
Der Einbürgerungsbewerber soll bereits bei der Antragstellung über die Bedeutung des Bekenntnisses zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung und der Erklärung schriftlich und mündlich belehrt und befragt werden, ob er Handlungen 
vorgenommen hat, die als der Einbürgerung entgegenstehende Bestrebungen im Sinne der Erklärung anzusehen sind. 
Vergleiche bei handlungsunfähigen Personen Nummer 10.1.2. 
 
11.1 Zu Satz 1 Verfassungstreue, Ausweisungsgründe 
 
11.1.1 Zu Nummer 1 Verfassungsfeindliche oder extremistische Bestrebungen 
Die Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn zwar die nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 geforderte Erklärung abgegeben wird 
(vergleiche Nummer 10.1.1.1), aber tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche oder extremistische Betätigung 
des Einbürgerungsbewerbers (vergleiche §§ 3, 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes) vorliegen. 
 
11.1.2 Zu Nummer 2 Ausweisungsgründe nach § 54 Nr. 5 und Nr. 5a des Aufenthaltsgesetzes 
Die Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn der Ausländer die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland gefährdet oder sich bei der Verfolgung politischer Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder 
öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht oder wenn Tatsachen belegen, dass er einer 
Vereinigung angehört oder angehört hat, die den internationalen Terrorismus unterstützt oder er eine derartige Vereinigung 
unterstützt oder unterstützt hat (vergleiche § 5 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes). 
 
Maßgeblich ist dabei allein die Erfüllung des Tatbestandes des § 54 Nr. 5 und Nr. 5a des Aufenthaltsgesetzes. Auf die konkrete 
Zulässigkeit einer Ausweisung kommt es nicht an. Im Übrigen vergleiche Nummer 8.1.1.2. 
 
11.2 Zu Satz 2 Geltung der Nr. 2 außerhalb des Aufenthaltsgesetzes 
§ 54 Nr. 5 und Nr. 5a des Aufenthaltsgesetzes wird entsprechend auf freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger, gleichgestellte 
Staatsangehörige eines EWR-Staates sowie deren Familienangehörige, und auf sonstige Ausländer, die nach § 1 Abs. 2 des 
Aufenthaltsgesetzes von der Anwendung aufenthaltsrechtlicher Vorschriften befreit sind, sowie auf Staatsangehörige der 
Schweiz und deren Familienangehörige angewandt. 
 
Ergänzende Anmerkung:  
Satz 2 ist durch das Zuwanderungsgesetz neu eingefügt worden. 
 
16.1. Zu Satz 1 Wirksamwerden der Einbürgerung 
Für die Einbürgerung wird die Einbürgerungsurkunde nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit dem Muster der Anlage 1 oder 
der Anlage 1a der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über Urkunden in Staatsangehörigkeitssachen verwendet. 
 
Die Einbürgerungsurkunde ist auszuhändigen. Die allgemeinen Zustellungsvorschriften des Bundes und der Länder sind 
ergänzend anwendbar. Nach Möglichkeit soll die Urkunde dem Antragsteller persönlich ausgehändigt werden. Dies und der Tag 
der Aushändigung müssen auf der Urkunde und in den Akten vermerkt werden. Kann die persönliche Aushändigung der 
Urkunde nicht durchgeführt werden, muss die Übergabe in der Weise erfolgen, dass der Zeitpunkt der Aushändigung sicher 
festgestellt werden kann. Die Einbürgerungsurkunde für einen noch nicht 16 Jahre alten Einbürgerungsbewerber ist dem 
gesetzlichen Vertreter auszuhändigen. 
Die sachliche Zuständigkeit ist landesrechtlich geregelt. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes beziehungsweise entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften sowie aus § 5 des Gesetzes 
über die Errichtung des Bundesverwaltungsamtes. 
 
16.2 Zu Satz 2 Feierliches Bekenntnis 
Das mündliche feierliche Bekenntnis vor Aushändigung der Einbürgerungsurkunde ist zusätzlich zu dem vom 
Einbürgerungsbewerber bereits schriftlich geleisteten Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung und der 



Loyalitätserklärung abzugeben und bekräftigt diese. Die Abgabe des Bekenntnisses ist in den Akten zu vermerken. In 
Ausnahmefällen, z.B. wenn die Einbürgerungsurkunde nicht persönlich ausgehändigt werden kann, kann das feierliche 
Bekenntnis auch schriftlich durch eigenhändige Unterschrift geleistet werden. Bei Verweigerung des Bekenntnisses seitens des 
Einbürgerungsbewerbers unterbleibt die Aushändigung der Urkunde. 
 
Das feierliche Bekenntnis setzt einen würdigen Rahmen voraus. Die weitere Ausgestaltung, z.B. in Form einer 
Einbürgerungsfeier, bleibt den zuständigen ausführenden Behörden vorbehalten. 
 
Das feierliche Bekenntnis entfällt entsprechend § 10 Abs. 1 Satz 2 bei Minderjährigen unter 16 Jahren und bei Personen, die 
unter Betreuung stehen (vergleiche Nummer 10.1.2). 
 
Ergänzende Anmerkung: 
§ 16 Abs. 2 (Erstreckung der Einbürgerung auf minderjährige Kinder) ist durch das Richtlinienumsetzungsgesetz ersatzlos 
entfallen. 
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